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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/007/2015  
 

Aktenzeichen 574 Datum: 01.01.2015 

Federführendes Amt Eigenbetrieb Stadtwerke 

Amtsleiter/in Andreas Uhler Tel.: 07261 404-301 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 27.01.2015 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Freibad Sinsheim,  
hier: Erweiterung des Geltungsbereiches der Saison-Familienkarten 
auf Großeltern 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Saison-Familienkarten für das Freibad Sinsheim um 
den Personenkreis der Großeltern mit deren Enkelkindern zu erweitern. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen 

 
 
Sachverhalt: 
 
Derzeit bietet die Stadt Sinsheim im Freibad zwei unterschiedliche Arten von Fami-

lienkarten an: 

 

 Familienkarte für ein Elternteil sowie alle eigenen Kinder unter 18 Jahren  

(60,- € pro Freibadsaison). 

 Familienkarte für beide/zwei Elternteile sowie alle eigenen Kinder unter 18 

Jahren (90,- € pro Freibadsaison). 

 

In der Freibadsaison 2014 wurde nachgefragt, ob es zukünftig möglich wäre, dass 

auch Großeltern mit deren Enkelkindern eine Familienkarte erwerben könnten. Oft-

mals sind die Eltern berufstätig und geben die Kinder – insbesondere in den Som-

merferien – in die Obhut der Großeltern. Mit einer entsprechenden Saisonkarte des 

Freibades könnte man dann die gemeinsame Zeit sinnvoll und kostengünstig gestal-

ten. 
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Die Stadtwerke gehen davon aus, dass sich bei Einführung dieser Regelung keine 

spürbaren finanziellen Auswirkungen ergeben werden. Einerseits dürfte die Anzahl 

der nachgefragten „Großeltern-Karten“ gering sein. Außerdem könnte es durchaus 

sein, dass die Summe der ohne diese „Sonderregelung“ erzielbaren Eintrittsentgelte 

in etwa den Einnahmen aus der „Großeltern-Saisonkarte“ entsprechen könnten, da 

ohne Saisonkarte möglicherweise zwar zu höherem Einzelpreis, aber dafür weniger 

häufig das Freibad besucht wird. 

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Geltungsbereich der Familienkarte um den 

Personenkreis der „Großeltern/Enkelkinder“ zu erweitern.  

 

Die Eintrittspreise sollen ansonsten unverändert bleiben (siehe Anlage). 

 

 

 

 
_________________   _________________ 
Jörg Albrecht   Tobias Schutz   Andreas Uhler 
Oberbürgermeister Dezernatsleitung Amtsleiter 
 
 
 
 
Anlage: 
Eintrittspreise Freibad Sinsheim 
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